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1. Allgemeines 

1.1. Für die von der KRITZNER Metall-
technik GmbH (nachfolgend „KRITZNER“ 
genannt) gegenüber ihren Vertragspart-
nern (nachfolgend „Besteller“ genannt) 
übernommenen vertraglichen Leistungen 
gelten in nachstehender Reihenfolge: 

• die einzelvertragliche Vereinbarung der 
Parteien; 

• diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungs- 
bedingungen; 

• das Bürgerliche Gesetzbuch. 

1.2. Die vorliegenden Allgemeinen Lie-
fer- und Zahlungsbedingungen (nachfol-
gend “AGB” genannt) gelten nur gegen-
über Unternehmen im Sinne des § 14 BGB 
sowie gegenüber juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

1.3. Die AGB gelten insbesondere über 
Verträge über den Verkauf oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen (nachfolgend 
auch “Ware” oder “Liefergegenstand” ge-
nannt), ohne Rücksicht darauf, ob 
KRITZNER die Ware selbst herstellt oder 
bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 651 BGB). 
Die AGB gelten als Rahmenvereinbarung 
auch für künftige Verträge über den Verkauf 
oder die Lieferung beweglicher Sachen mit 
demselben Besteller, ohne dass KRITZ-
NER in jedem Einzelfall wieder auf die AGB 
hinweisen muss. Dies gilt auch für etwaige 
Änderungen dieser AGB, wenn KRITZNER 
hierauf hinweist. 

1.4. Diese AGB gelten ausschließlich. 
Der Besteller erkennt die Geltung dieser 
AGB mit der Erteilung des Auftrags, spä-
testens jedoch mit der Entgegennahme der 
Ware an. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Einkaufsbe-
dingungen oder AGB des Bestellers wer-
den nur dann und nur insoweit Vertragsbe-
standteil, als das KRITZNER deren Gel-
tung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn KRITZ-
NER in Kenntnis Allgemeiner Einkaufsbe-
dingungen oder AGB des Bestellers die 
Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt. An-
dere Bedingungen, Individualabreden, Ver-
träge oder Vereinbarungen sind nur dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart 
worden sind. In diesen Fällen gelten die 
AGB von KRITZNER ergänzend.

 
1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und  
Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Besteller gegenüber KRITZNER abzuge-
ben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelan-
zeigen, Erklärung von Rücktritt oder Min-
derung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzli-
cher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-
stellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in und mit diesen AGB 
nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 

 
2. Leistungsbeschreibung 

Für die Produkte von KRITZNER gelten die 
Betriebsanleitungen, Produktbeschreibun-
gen, technischen Handbücher und Einbau- 
anweisungen von KRITZNER, diese sind 
unter www.kritzner-gmbh.de einsehbar. 

 
3. Angebot und Vertragsschluss 

3.1. Die Angebote von KRITZNER sind 
freibleibend und unverbindlich, sofern auf 
die Verbindlichkeit im Angebot nicht aus- 
drücklich hingewiesen worden ist. Dies gilt 
auch dann, wenn KRITZNER dem Besteller 
Kataloge, technische Dokumentationen 
(z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Nor- 
men), sonstige Produktbeschreibungen 
oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen hat. 

Ein Vertragsschluss kommt, soweit das An- 
gebot von KRITZNER nicht ausnahms- 
weise verbindlich ist, erst durch eine 
schriftliche Auftragsbestätigung auf die 
rechtsverbindliche Bestellung des Be-
stellers zustande. 

Die Verkaufsangestellten von KRITZNER 
sind nicht berechtigt, mündliche Neben-
abreden zu treffen oder mündliche Zusiche-
rungen zu geben, die über den Inhalt des 
schriftlichen Vertrages hinausgehen. 

3.2. Die Bestellung der Ware durch den 
Besteller gilt als ein verbindliches Angebot, 
soweit sich aus dieser Bestellung ausdrück- 
lich nichts anderes ergibt. KRITZNER ist 
berechtigt, eine als verbindlich zu quali-
fizierende Bestellung des Bestellers inner- 
halb von 2 Wochen durch Zusendung einer 
schriftlichen Auftragsbestätigung oder 
dadurch anzunehmen, dass gegenüber 

 
Lagerware bzw. bei vorrätiger Ware ver 
kürzt sich die Frist auf eine Woche. 

3.3. Bei längerfristigen oder fortlaufenden 
Geschäftsbeziehungen mit einem Besteller 
behalten ursprüngliche und KRITZNER vor-
liegende Pläne und Produktbeschreibun-
gen, gleich ob sie von KRITZNER oder dem 
Besteller stammen, im Fall einer Nach- oder 
Neubestellung ihrer Wirksamkeit bei, es sei 
denn, der Besteller weist auf Änderungs-
wünsche ausdrücklich und schriftlich hin 
oder hebt diese in den Plänen und Produkt-
beschreibungen gegenüber KRITZNER als 
Änderungswunsch optisch hervor. 

 

4. Preise, Zahlungsbedingungen und 
Zahlungsverzug 

4.1. Soweit nichts anderes angegeben, 
hält sich KRITZNER an die in ihrem als ver-
bindlich gekennzeichnetem Angebot enthal-
tenen Preise vier Wochen ab Datum des 
Angebots gebunden. Anderenfalls sind die 
in der Auftragsbestätigung von KRITZNER 
genannten Preise maßgebend. Zusätzliche 
Lieferungen und Leistungen von KRITZNER 
werden gesondert berechnet. Alle Preise 
verstehen sich in Euro. Die Ziffer 3.1. bleibt 
unberührt. 

4.2. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 
gelten die Preise von KRITZNER ab Werk; 
Verpackungskosten, Kosten für Verladung, 
Fracht und Montage sind nicht im Preis ent-
halten. In der in dem Vertrag oder dem Auf-
trag ausgewiesenen Vergütung ist die ge-
setzliche Umsatzsteuer nicht eingeschlos-
sen. Diese wird in der jeweils gesetzlichen 
Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

4.3. Ist mit dem Besteller nichts anderes 
schriftlich vereinbart worden, ist die Vergü-
tung der vertraglichen Leistungen innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzug zur Zahlung fällig. Eine Zahlung gilt 
erst dann als bewirkt, wenn die vertragliche 
geschuldete Vergütung bei KRITZNER oder 
auf eines in der Rechnung von KRITZNER 
ausgewiesenen Konten eingegangen ist. Im 
Falle der Hereinnahme von Wechseln oder 
Schecks gilt die Zahlung erst dann als 
erfolgt, wenn der Wechsel bzw. Scheck ein-
gelöst wird. Die Entgegennahme von 
Wechseln bedarf immer einer vorherge-
henden schriftlichen Vereinbarung mit 
KRITZNER. Bei der Hereinnahme von 
Wechseln werden die bankmäßigen Dis-
kont- und Einziehungsspesen zuzüglich  



zum Kaufpreis berechnet.  

4.3.1 Wenn als Zahlungsweg zwischen 
Käufer und Verkäufer das SEPA-Last-
schriftverfahren vereinbart wurde, verpflich-
tet sich der Käufer, das dazu notwendige 
Mandat zu erteilen und für eine ausreichen-
de Deckung des Kontos bei Fälligkeit zu 
sorgen. Die Frist für die Vorabankündigung 
(Prenotification) wird auf einen Tag verkürzt. 
Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung 
oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, 
gehen zu Lasten des Käufers, solange die 
Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht 
durch KRITZNER verurasacht wurde. 

4.4. Übersteigt die vereinbarte Lieferzeit 
den Zeitraum von mehr als sechs Wochen 
ab Vertragsschluss oder verzögert sich die 
Lieferung um mehr als sechs Wochen ab 
Vertragsschluss aus Gründen, die allein der 
Besteller zu vertreten hat oder die allein  in 
seinen Risikobereich fallen, ist KRITZNER 
berechtigt, den vereinbarten Preis anzupas-
sen, soweit nach Vertragsschluss erhebliche 
Änderungen der Energie-, Material-, Arbeits- 
und Rohstoffkosten eingetreten sind. Beträgt 
die Erhöhung mehr als 10 % des ursprüng-
lich vereinbarten Entgeltes, ist der Besteller 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; das 
Rücktrittsrecht ist schriftlich zu erklären. Die-
ses Rücktrittsrecht entfällt, wenn der Bestel-
ler es nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen, beginnend mit dem Datum der 
Mitteilung der Preisanpassung, gegenüber 
KRITZNER ausübt. 

4.5. Der Besteller kommt mit Überschrei- 
tung der in Ziffer 4.3. benannten Frist oder 
abweichend davon durch Überschreitung 
des vereinbarten Zahlungstermins ohne 
weitere Erklärung in Zahlungsverzug. Bei 
Zahlungsverzug kann KRITZNER vom Tag 
der Fälligkeit an Verzugszinsen in Höhe von 
8 %punkten über dem Basiszinssatz verlan-
gen. KRITZNER bleibt der Nachweis eines 
höheren und über den Verzugszins in Höhe 
von 8 %punkten über den Basiszinssatz 
hinausgehenden Verzugsschadens vorbe-
halten. Dem Besteller ist der Nachweis ge-
stattet, dass der Verzugsschaden von 
KRITZNER nicht höher als 8 %punkte über 
dem Basiszinssatz ist. Ist der Abnehmer in 
Zahlungsverzug mit einer Forderung, so 
können alle übrigen Forderungen gegen den 
Abnehmer fällig gestellt werden.  Weiterhin  
ist  KRITZNER im Falle des Zahlungsverzu-
ges durch den Besteller berechtigt, die Er-
bringung der weiteren vertraglichen Leistun-
gen zurückzuhalten bis der Besteller nach 
Wahl von KRITZNER Zahlung geleistet oder 
Sicherheit in Form einer selbstschuldneri-
schen, unwiderruflichen und unbefristeten 
Bürgschaft einer deutschen Großbank oder 
Sparkasse erbracht hat. 

4.6. Kommt der Besteller seiner fälligen 
Zahlungsverpflichtung trotz einer mit einer 

Mahnung einhergehenden Fristsetzung 
nicht nach, kann KRITZNER vom Vertrag 
zurücktreten und Schadenersatz nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
einschließlich des entgangenen Gewinns 
verlangen. KRITZNER muss sich jedoch 
anrechnen lassen, was KRITZNER infolge 
der Aufhebung des Vertrages an Aufwen-
dungen erspart hat oder durch anderweitige 
Verwendung der Arbeitskräfte von KRITZ-
NER erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. Soweit sich KRITZNER ersparte 
Aufwendungen anrechnen lassen muss, 
genügt KRITZNER seiner Nachweispflicht 
zur Höhe dieser Ersparnisse, wenn KRITZ-
NER die Differenz zwischen dem erwarteten 
und tatsächlichen betrieblichen Belastungs-
verlauf durch einen unabhängigen Steuer-
berater oder gleichwertigen Sachverständi-
gen mit Zahlen belegt, die der unabhängige 
Steuerberater oder gleichwertige Sachver-
ständige glaubhaft aus den Büchern von 
KRITZNER gewonnen hat. KRITZNER kann 
abweichend hiervon die als Ersparnis abzu-
ziehenden Beträge mit 60 % der auf die 
nicht erbrachten Leistungen entfallenden 
Vergütung pauschalieren. Dem Besteller 
bleibt der Nachweis offen, dass die durch 
die Kündigung tatsächlich entfallenden Kos-
ten den vorgenannten Pauschalsatz über-
steigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
von KRITZNER, sich etwaige Ersatzeinkünf-
te wegen einer möglichen anderweitigen 
Verwendung der Arbeitskräfte von KRITZ-
NER anrechnen zu lassen. Der Abnhemer 
hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu 
tragen, die im Zusammenhang mit jeder 
gegen ihn rechtlich erfolgreichen Rechtsver-
folgung außerhalb Deutschlands anfallen. 

4.7. Bei wirtschaftlichem Unvermögen 
des Bestellers, insbesondere bei Insol-
venzantrag oder berechtigten Zweifeln an 
der fortbestehenden Bonität, kann KRITZ-
NER alle noch nicht fälligen Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Be-
steller geltend machen und für künftige Leis-
tungen einen Vorschuss verlangen. 

4.8. Zur Aufrechnung, auch wenn Män-
gelrügen oder Gegenansprüche geltend 
gemacht werden, ist der Besteller nur be-
rechtigt, wenn die Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, von KRITZNER aner-
kannt wurden oder unstreitig sind. Der Be-
steller ist nicht berechtigt, Ansprüche und 
Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, 
wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat 
und der fällige Betrag in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem Wert der – mit Män-
geln behafteten – Lieferung steht. 

4.9. Der Besteller ist zur Abtretung von 
Forderungen an Dritte, die ihm gegenüber 
KRITZNER zustehen, nur nach der vorheri- 
gen schriftlichen Zustimmung durch KRITZ-
NER berechtigt. 

4.10. Ist der Besteller gegenüber KRITZNER 
aus mehreren Schuldverältnissen zur Zahlung 
verpflichtet und reicht eine von ihm geleistete 
Zahlung nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden 
aus, ist KRITZNER – trotz entgegenstehender 
Angaben des Bestellers – berechtigt, Zahlun-
gen des Bestellers zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen. Hat der Besteller au-
ßer der Hauptforderung auch Zinsen und Kos-
ten zu entrichten, ist KRITZNER berechtigt, 
eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht aus-
reichende Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-
forderung anzurechnen. KRITZNER wird den 
Besteller über die Art der erfolgten Verrech-
nung informieren. 

4.11. KRITZNER hat das Recht, seine Forde-
rungen gegen den Abnehmer an Dritte abzu-
treten. 

 

5. Liefer- und Leistungszeit 

5.1. Termine und Fristen sind, soweit sie 
nicht ausdrücklich und schriftlich als verbind-
lich vereinbart wurden, unverbindlich. Der Be-
steller kann vier Wochen nach Überschreitung 
eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist KRITZNER schrift-
lich auffordern, binnen angemessener Frist zu 
liefern. 

5.2. Der Beginn der Frist verschiebt sich bis 
zur Erfüllung etwaiger Mitwirkungspflichten des 
Bestellers, insbesondere durch die Beibrin-
gung der vom Besteller zu beschaffenden Un-
terlagen, Plänen, Genehmigungen, Freigaben 
sowie durch die Einhaltung vereinbarter Zah-
lungsbedingungen und sonstiger Verpflich-
tungen des Bestellers. 

5.3. KRITZNER kann unbeschadet der 
Rechte von KRITZNER aus Verzug des Be-
stellers gegenüber dem Besteller eine Verlän-
gerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und Leistungs-
terminen um den Zeitraum verlangen, in dem 
der Besteller seinen vertraglichen Verpflich-
tungen gegenüber KRITZNER nicht nach-
kommt. 

5.4. Der Einhaltung der Lieferfrist steht es 
gleich, wenn KRITZNER die Versandbe-
reitschaft gegenüber dem Besteller inner-halb 
der Lieferfrist angezeigt hat. 

5.5. KRITZNER haftet nicht für Unmöglich- 
keit der Lieferung oder für Lieferverzöge- run-
gen, soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse ver-
ursacht worden sind und die KRITZNER nicht 
zu vertreten hat; zu den Fällen höherer Gewalt 
und der sonstigen nicht vorhersehbaren Ereig-
nisses zählen u.a. Mobilmachung, Krieg, Auf-
ruhr, Streiks, Aussperrungen, Naturereignisse, 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in  
der Material- und Energiebeschaffung,  



Transportverzögerungen, Mangel an Ar-
beitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch Zuliefe-
rer trotz eines zuvor abge-schlossenen kon-
gruenten Deckungsge-schäftes und ähnliche 
unvorhersehbare Gegebenheiten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Umstände bei Subun-
ternehmern oder Zulieferern eintreten, die 
KRITZNER zur Vertragserfüllung einge-
schaltet oder hinzugezogen hat und die Ein-
schaltung anderer Subunternehmer oder 
Zulieferer nicht möglich gewesen ist. Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann 
nicht von KRITZNER zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzu-
ges entstehen. KRITZNER wird den Bestel-
ler unverzüglich, spätestens jedoch inner-
halb einer Woche nach Bekanntwerden des 
leistungshindernden Ereignisses schriftlich 
auf die Verhinderung und deren Gründe 
hinweisen. 

5.6. Für den Fall einer nur vorübergehen- 
den Verhinderung gemäß der Ziffer 5.5. ver-
schieben sich Fristen und Termine um die 
Dauer des leistungshindernden Ereignisses 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
nach Wegfall des fristhemmenden Ereignis-
ses. Sofern eine Verhinderung gemäß Ziffer 
5.5. KRITZNER die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich ma-
chen und die Behinderung nicht innerhalb 
eines Zeitraumes von vier Monaten behoben 
ist, kann KRITZNER ganz oder teilweise von 
dem Vertrag zurücktreten. Weiterhin kann 
KRITZNER von dem Besteller innerhalb 
einer angemessenen Frist die Erklärung 
aberlangen, ob er wegen der Verzögerung 
der Leistung vom Vertrag zurücktritt oder auf 
der Lieferung besteht. Erklärt sich der Be-
steller nicht, kann KRITZNER ebenfalls von 
dem Vertrag zurücktreten. In beiden Fällen 
erfolgt der Rücktritt von KRITZNER ohne 
schadensersatzpflichtig zu sein. Im Falle des 
Rücktritts wird KRITZNER die entsprechen-
de Gegenleistung dem Besteller unverzüg-
lich erstatten, sofern er eine solche bereits 
geleistet hat. 

5.7. Der Eintritt eines Lieferverzugs durch 
KRITZNER bestimmt sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften. In jedem Fall hat 
jedoch der Besteller KRITZNER eine ange-
messene Nachfrist – beginnend vom Tage 
des Eingangs der schriftlichen Inverzugset-
zung bei KRITZNER oder im Fall einer ka-
lendermäßig bestimmten Frist beginnend mit 
dem Folgetag – zu gewähren. 

5.8. Gerät KRITZNER außer in den Fäl- 
len der Ziffern 5.4. bis 5.6. mit einer Liefe-
rung oder Leistung in Verzug oder wird 
KRITZNER eine Lieferung oder Leistung 
unmöglich, so ist die Haftung von 

KRITZNER auf Schadensersatz nach Maß-
gabe der Ziffer 8. beschränkt. 

5.9. KRITZNER ist zu Teillieferungen und 
zu Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit 
dies für den Besteller zumutbar ist und sich 
keine Nachteile für den Besteller hieraus 
ergeben. 

5.10. Kommt der Besteller in Annahmever- 
zug, so ist KRITZNER berechtigt, Ersatz 
des entstandenen Schadens und etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches 
gilt, wenn der Besteller Mitwirkungspflichten 
schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annah-
me- bzw. Schuldnerverzugs geht die Gefahr 
der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs auf den Besteller 
über. Die Ziffer 6. bleibt unberührt. 

 

6. Lieferung, Gefahrübergang, Ver-
sand und Verpackung 

6.1. Sofern sich aus der schriftlichen Ver-
einbarung zwischen KRITZNER und dem 
Besteller nichts anderes ergibt, ist Lieferung 
“ab Werk” vereinbart. Auf Verlangen und 
Kosten des Bestellers wird die Ware an 
einen anderen Bestimmungsort versandt. 
Die Versandart und der Versandweg stehen 
mangels besonderer Weisung unter Aus-
schluss jeder Haftung im Ermessen von 
KRITZNER. Die Verladung und der Versand 
erfolgen unversichert auf Gefahr des Bestel-
lers.  KRITZNER bemüht sich, hinsichtlich 
Versandart und Versandweg Wünsche und 
Interessen des Bestellers zu berücksichti-
gen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch 
bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen 
zu Lasten des Bestellers. Auf Wunsch und 
auf Kosten des Bestellers wird KRITZNER 
die Lieferung durch eine Transportversiche-
rung absichern. KRITZNER übernimmt je-
doch keine Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Versicherung. 

6.2. Die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht spätestens mit der Übergabe 
an den Besteller über; die Ziffer 6.1. Absatz 
1 bleibt unberührt. Im Falle des Versands 
der Ware geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung sowie die Verzögerungsgefahr be-
reits mit Auslieferung der Ware an einem 
Spediteur oder Frachtführer oder einen 
sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Dritten auf den Besteller über. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist die-
se für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. der Abnahme steht es 
gleich, wenn der Besteller im Verzug der 
Annahme ist. 

6.3  Kommt der Besteller in Annahmever- 
zug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, 
vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist 
KRITZNER berechtigt, Ersatz des hieraus 
entstehenden Schadens einschließlich Mehr-
aufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlan-
gen. Gleiches gilt, wenn kein genauer Liefer-
termin vereinbart war, nach der Anzeige der 
Versandbereitschaft durch KRITZNER. Die 
pauschale Entschädigung beträgt für jeden 
angefangenen Monat 0,5 % des Wertes bzw. 
Preises des Liefergegenstandes, höchstens 
jedoch 5 % des Wertes bzw. Preises des Lie-
fergegenstandes. Der Nachweis eines höhe-
ren Schadens von KRITZNER und die Gel-
tendmachung weiterer gesetzliche Ansprüche 
durch KRITZNER (insbesondere Ersatz von 
Mehraufwendungen, angemessene Entschä-
digung und Kündigung) bleiben unberührt; die 
Pauschale ist aber auf weitergehende Geldan-
sprüche anzurechnen. Dem Besteller ist der 
Nachweis gestattet, dass KRITZNER kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden 
ist. 

6.4. Verpackungen werden durch KRITZ-
NER zu Selbstkosten berechnet. Bei der Aus-
wahl der Transportverpackungen richtet sich 
KRITZNER nach: 

 Kundenvorgaben in Form von Verpa-
ckungsvorschriften, 

 der Sicherheit unserer Produkte vor 
Schäden und Umwelteinflüssen, 

 sowie der Nachhaltigkeit der verwendeten 
Verpackungen. 

Mehrwegverpackungen wie Europaletten oder 
Europool-Gitterboxen sowie KLT’s usw. wer-
den von KRITZNER zurückgenommen. Für 
alle anderen Einwegverpackungen wie Trans-
port- und Umverpackungen, die einer gesetzli-
chen Rücknahmepflicht unterliegen gilt folgen-
des: 

 Die Abgabe an unsereren Betriebsstätten 
durch Kunden ist kostenfrei und erfolgt 
ohne Anspruch auf Erstattung von Trans-
port- und Handlingskosten. 

 Die Rücknahme bezieht sich ausschließ-
lich auf die von KRITZNER verwendete 
Verpackungen. 

 Die Annahme Verpackungen anderer 
Unternehmen wird verweigert oder die 
Sortierung und Entsorgung in Rechnung 
gestellt. 

 

7. Gewährleistung 

7.1. Eine Gewährleistungspflicht von 
KRITZNER besteht grundsätzlich und zu den 
nachfolgend genannten Bedingungen nur 
dann, wenn der Besteller bei der Verwendung 
der Leistungen von KRITZNER die Parameter 
von KRITZNER gemäß der Ziffer 2. beachtet. 



7.2 Bei nur unerheblichen Abweichungen 
der gelieferten Ware von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beein-
träch- tigung der Brauchbarkeit, bei natürli-
cher Abnutzung, bei übermäßiger Bean-
spruchung, bei Verwendung ungeeigneter 
oder sonstiger und nicht den Spezifikationen 
entsprechender Betriebsmittel oder bei 
Mängeln, die aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, und bei handelsüblichen 
Mengenabweichungen stehen dem Besteller 
keine Mängelansprüche zu. 

Die Gewährleistungspflicht erlischt auch 
dann, wenn die Ware von dem Besteller 
oder einem Dritten oder durch den Einbau 
von Teilen fremder Herkunft unsachgemäß 
verändert wird, es denn, dass der Mangel 
nicht im kausalen Zusammenhang mit die-
sen Maßnahmen steht. Ferner erlischt die 
Gewährleistungspflicht für vom Besteller 
oder einem Dritten vorgenommene unsach-
gemäße Montage oder Instandsetzung so-
wie bei der Nichtbeachtung von Bedienungs- 
und Wartungsanleitungen, Verwendungs-, 
Behandlungs- und Einbauvorschriften und 
bei einer fehlerhaften Wahl der Versendung 
und Verpackung, wenn diese aufgrund von 
Vorgaben des Bestellers erfolgt. 

Ansonsten bestehen Mängelansprüche zu 
denn nachfolgenden Bedingungen nur dann, 
wenn der Besteller seinen gesetzlich ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rüge-
pflichten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. 

7.3. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, 
ist KRITZNER unter Ausschluss der Rechte 
des Bestellers, vom Vertrag zurückzutreten 
oder den Kaufpreis herabzusetzen (Min-
derung), zur Nacherfüllung verpflichtet, es 
sei denn, dass KRITZNER aufgrund der 
gesetzlichen Regelung zur Verweigerung 
der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Bestel-
ler hat KRITZNER eine angemessene Frist 
zur Nacherfüllung zu gewähren. 

7.4. Die Nacherfüllung kann nach Wahl 
von KRITZNER durch Beseitigung des Man-
gels (Nachbesserung) oder durch Ersatzlie-
fe- rung erfolgen; eine Nacherfüllung in die-
sem Sinn gilt erst bei zwei erfolglosen Ver-
suchen als fehlgeschlagen. KRITZNER hat 
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkos-
ten zu tragen, soweit diese nicht dadurch 
entstehen, dass die Ware an einem anderen 
Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. 
Stellt sich ein Mangelbeseitigungsanspruch 
des Bestellers als unberechtigt heraus, kann 
KRITZNER die hieraus entstandenen Kos-
ten gegenüber dem Besteller geltend ma-
chen. 

7.5. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl 
oder ist KRITZNER zur Mangelbeseitigung 

oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht 
in der Lage oder verzögert sich diese über 
eine angemessene Frist hinaus, aus Grün-
den, die KRITZNER zu vertreten hat, so ist 
der Besteller berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder eine Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 

7.6. Rückgriffsansprüche des Bestellers 
gegenüber KRITZNER bestehen nur dann, 
wenn der Besteller mit seinen Vertragspart-
nern keine über die gesetzlichen Mängelan-
sprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Die Ziffer 7.4. gilt entspre-
chend. 

 

8. Haftung und Schadensersatz 

8.1. Die Haftung von KRITZNER auf 
Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Verzug, 
Unmöglichkeit, mangelhafter oder falscher 
Lieferung, Vertragsverletzungen, Verletzun-
gen von Pflichten bei Vertragsverhandlun-
gen und unerlaubter Handlung ist, soweit es 
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach 
Maßgabe der Ziffer 8. eingeschränkt. 

8.2. KRITZNER haftet nicht 

a.) im Falle einfacher Fahrlässigkeit der 
Organe, gesetzlichen Vertreter und leiten-
den Angestellten von KRITZNER; 

b.) im Falle grober Fahrlässigkeit nichtlei-
tender Angestellten und einfachen Erfül-
lungsgehilfen von KRITZNER, 

soweit es sich nicht um vertragswesentli- 
che Pflichten handelt. Vertragswesentlich 
sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen 
mangelfreien Lieferung sowie Beratungs-, 
Schutz- und Obhutspflichten, die dem Be-
steller die vertragsgemäße Verwen dung  
der  Ware ermöglichen sollen oderden 
Schutz von Leib und Leben von Personal 
des Bestellers oder Dritten oder das Eigen-
tum des Bestellers vor erheblichen Schäden 
bezwecken. 

8.3. Soweit KRITZNER gemäß der Ziffer 
8.2. dem Grunde nach auf Schadensersatz 
haftet, ist diese Haftung auf Schäden be-
grenzt, die KRITZNER bei Vertragsschluss 
als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die KRITZ-
NER bekannt waren oder die KRITZNER 
hätte erkennen müssen, bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folge-
schäden, die Folge von Mängeln des Liefer-
gegenstandes sind, sind außerdem nur er-
satzfähig, soweit solche Schäden bei be-
stimmungsgemäßer Verwendung der Ware 
typischerweise zu erwarten sind. 

8.4. Die vorstehenden Haftungsaus-
schlüsse und -beschränkungen gelten im 

gleichen Umfang zu Gunsten der Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sons-
tigen Erfüllungsgehilfen der Firma KRITZNER. 

8.5. Im Übrigen beschränkt sich die Haftung 
von KRITZNER, soweit gesetzlich zulässig, auf 
den Umfang, den die gedeckte Betriebshaft-
pflichtversicherung von KRITZNER aner-
kennt und   erstattet. 

8.6 Soweit KRITZNER technische Aus- 
künfte gibt oder beratend tätig wird und diese 
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von 
KRITZNER geschuldeten, vertraglich verein-
barten Leistungsumfang gehören, geschieht 
dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeg-
licher Haftung. 

8.7 Die Einschränkungen gemäß der Zif-
fern 8.1. bis 8.5. gelten nicht für die Haftung 
von KRITZNER wegen Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich der groben 
Fahrlässigkeit der Organe, gesetzichen Ver-
treter und leitenden Angestellten von 
KRITZNER, für garantierte Beschaffenheits-
merkmale, wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

9. Verjährung 

9.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln der Leistung – 
gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt 1 
Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des 
§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängeln bei 
unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 
479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch  des  
Unternehmers)  oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke oder Werke, dessen Erfolg 
in der Erbringung von Planungs- oder Über-
wachungsleistungen hierfür besteht). Die im 
vorstehenden Satz 2 genannten Fristen un-
terliegen einer Verjährungsfrist von 3 Jahren. 

9.2 Die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.1. 
gelten auch für sämtliche Schadenser-
satzansprüche gegen KRITZNER, die mit 
einem Mangel im Zusammenhang stehen – 
unabhängig von der Rechtsgrundlage des 
Anspruches. Soweit Schadensersatzan-
sprüche jeder Art gegenüber KRITZNER 
bestehen, die ihrerseits nicht mit einem 
Mangel zusammenhängen, gelten für sie 
ebenfalls die Verjährungsfrist der Ziffer 9.1. 

9.3 Die Verjährungsfristen der Ziffer 9.1. 
und der Ziffer 9.2. gelten mit folgender Maß-
gabe: 

 die Verjährungsfristen gelten generell 
nicht im Falle des Vorsatzes; 

 die Verjährungsfristen gelten auch dann 
nicht, wenn KRITZNER den Mangel arg-
l istig verschwiegen oder eine Garantie 
für die Beschaffenheit der Leistung  



übernommen hat. Hat KRITZNER ei-
nen Mangel arglistig verschwiegen, so 
gelten in diesem Fall anstelle der in Zif-
fer 9.1. genannten Fristen die gesetzli-
chen Verjährungsfristen;  
 

 die Verjährungsfristen gelten für Scha-
densersatzansprüche zudem nicht in 
den Fällen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder Gesundheit, bei An-
sprüchen nach dem Produkthaftungs-
gesetz, bei einer grob fahrlässigen 
Pflicht-verletzung oder bei Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. 

 
10. Eigentumsvorbehalt 

10.1 Die von KRITZNER gelieferte Ware 
steht unter verlängertem Eigentumsvorbe-
halt (Vorbehaltsware). KRITZNER behält 
sich das Eigentum, soweit gesetzlich zuläs-
sig, an der Ware bis zur Erfüllung aller For-
derungen vor. 

10.2 Der Besteller hat die Vorbehalts-
ware pfleglich zu behandeln und diese auf 
seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlschäden ausreichend zum Neu-
wert zu versichern.  

10.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, ist KRITZNER zur Rücknahme nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur 
Herausgabe verpflichtet. 

10.4 Die Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehaltes, die Rücknahme der Ware 
sowie die Pfändung der Vertragsleistung 
durch KRITZNER gelten als Rücktritt vom 
Vertrag, sofern nichts anderes ausdrücklich 
durch KRITZNER schriftlich erklärt wird. 

10.5 Die Verarbeitung oder die Umbil- 
dung der vertraglichen Leistung durch den 
Besteller wird stets für KRITZNER vorge-
nommen. Werden die vertraglichen Leistun-
gen mit anderen, KRITZNER nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
KRITZNER das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der vertrag-
lichen Leistung zu den anderen verarbeite-
ten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Der Besteller verwahrt das Miteigentum für 
KRITZNER. 

10.6 Wird die vertragliche Leistung mit 
anderen, KRITZNER nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwirbt 
KRITZNER das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der vertrag-
lichen Leistung zu den anderen vermischten 
Gegenständen. Der Besteller verwahrt auch 
in diesen Fällen das Miteigentum für 
KRITZNER. 

10.7 Der Besteller darf die vertragliche 
Leistung weder verpfänden, noch zur Si- 
cherung übereignen. Bei Pfändungen, Be-

schädigungen, Zerstörungen sowie Be-
schlagnahmen oder sonstigen Verfügungen 
durch Dritte, hat der Besteller KRITZNER 
unverzüglich davon zu benachrichtigen und 
KRITZNER alle Auskünfte und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung 
der Rechte von KRITZNER erforderlich 
sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind 
auf das Eigentum von KRITZNER hinzuwei-
sen 

10.8 Der Besteller ist berechtigt, die Vor- 
behaltsware ordnungsgemäß im Ge-
schäftsverkehr zu veräußern oder zu ver-
wenden, solange er nicht im Zahlungs-
verzug ist. Zur Sicherung der Kaufpreis-
schuld während des Eigentumsvorbehalts 
tritt der Besteller eventuelle Forderungen 
(einschließlich der Umsatzsteuer in der je-
weils gesetzlichen Höhe) aus der Wei-
terveräußerung des Vorbehaltseigentums 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrund 
(Versicherung, unerlaubte Handlung) be-
züglich der Vorbehaltsware hiermit an 
KRITZNER ab. Die Abtretung erfolgt siche-
rungshalber im vollen Umfang. 

KRITZNER nimmt die Abtretung hiermit an. 
Die Abtretung erstreckt sich, falls der Bestel-
ler mit dem Nacherwerber ein Kontokorrent-
verhältnis unterhält, auch auf einen positi-
ven Saldo des Bestellers im Kontokor-
rentverhältnis zu dem Dritten bis zur Höhe 
der Kaufpreisforderung. 

Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung 
kann KRITZNER widerrufen, wenn zwi-
schen dem Besteller und seinen Kunden ein 
Verbot der Abtretung der Forderung des 
Bestellers gegenüber seinen Kunden be-
steht. 

10.9 Der Besteller wird widerruflich er- 
mächtigt, die an KRITZNER abgetretenen 
Forderungen für Rechnung von KRITZNER 
im eigenen Namen einzuziehen. Die Ein-
zugsermächtigung kann jederzeit widerrufen 
werden, wenn der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gestellt wird oder der 
Besteller seine Zahlungen einstellt. 
Im Falle der Widerrufs der Einziehungs-
ermächtigung durch KRITZNER ist der Be-
steller verpflichtet, KRITZNER die abge- 
tretene Forderung zu benennen und den 
Schuldner (Dritten) bekannt zu geben und 
alle sonstigen zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen sowie die dazuge- 
hörigen Unterlagen an KRITZNER aus- 
zuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die 
Abtretung zu Gunsten von KRITZNER an-
zuzeigen. 

 
11. Gewerbliche Schutzrechte 

11.1 KRITZNER haftet für Ansprüche 
aus der Verletzung gewerblicher Schutz- 
und Urheberrechte nur dann, wenn  

KRITZNER die Verletzung der gewerblichen 
Schutz- und Urheberrechte zu vertreten hat 
und die Schutz- und Urheberrechte nicht im 
Eigen- tum des Bestellers oder eines mit ihm 
ver- bundenen Unternehmens stehen, an dem 
der Besteller unmittelbar oder mittelbar durch 
eine Kapitalbeteiligung oder durch Stimm-
rechte mehrheitlich beteiligt ist. 

11.2 Eine Haftung von KRITZNER ist 
auch dann ausgeschlossen, wenn der Be-
steller KRITZNER nicht unverzüglich nach 
Bekanntwerden von Verletzungsrisiken und 
behaupteten Verletzungen unterrichtet und 
die Führung sowie die Art und Weise der 
Führung von Rechtstreitigkeiten nicht in das 
Ermessen von KRITZNER stellt. 

11.3 Etwaige Ansprüche des Bestellers 
aus der Verletzung von Schutz- oder Urhe-
berrechten sind weiterhin dann ausgeschlos-
sen, wenn die Verletzungen durch Vorgaben 
(z.B. Zeichnungen, Modelle oder diesen 
gleichkommende sonstige Beschreibungen 
und Anordnungen) des Bestellers bedingt 
sind, oder auf vom Besteller vorgenomme-
nen Änderungen der Ware oder aus der Nut-
zung im Zusammenwirken mit einem ande-
ren, nicht von KRITZNER stammenden Ge-
genstand beruhen. Gleiches gilt, wenn die 
Ware in einer Weise benutzt wird, die für 
KRITZNER bei Abschluss des Vertrages nicht 
vorauszusehen war. 

11.4 Im Falle des Vorliegens von Verlet- 
zungen von Schutz- oder Urheberrechten ist 
KRITZNER berechtigt, zugunsten des Be-
stellers für die Ware eine Lizenz zu erwerben 
oder den Vertragsgegenstand zu modifizie-
ren oder durch eine gleichartige Ware auszu-
tauschen, so dass die Verletzungshandlung 
beseitigt und der vertraglich vorgesehene 
Zweck gewährleistet wird. 

11.5  Für Schadensersatzansprüche gilt im 
Übrigen die Ziffer 7. in Verbindung mit den 
Ziffern 8. und 9. abschließend. 

 

12. Geheimhaltung, Datenschutz und 
Treuepflicht 

12.1 Die Vertragspartner verpflichten sich 
zu einem loyalen Verhalten untereinander. 
Insbesondere haben sie die Abwerbung ein-
zelner Mitarbeiter des anderen Ver-
tragspartners zu unterlassen. 

12.2  Die Vertragspartner verpflichten sich, 
ihnen im Rahmen des Vertrages direkt oder 
indirekt zur Kenntnis gelangte Daten und 
Informationen des anderen Vertragspartners, 
gleich ob mündlich, schriftlich oder in sonsti-
ger Weise, auch nach Beendigung des Ver-
trages geheim zu halten und nur im Sinne 
dies Vertrages zu verwenden. Dies gilt auch 
für Daten und Informationen, die nicht als 
vertraulich bezeichnet oder übermittelt wor-
den sind, sofern diese Daten und  



Informationen als vertraulich anzusehen 
sind. Dies gilt nicht, wenn die Daten und 
Informationen zum Zeitpunkt ihres Be-
kanntwerdens bereits offenkundig und je-
dem Dritten zugänglich sind oder wenn 
diese Daten und Informationen durch einen 
Dritten übermittelt werden, der nicht der 
Geheimhaltung unterliegt oder wenn diese 
Daten und Informationen auf grund eines 
Gesetztes zwingend mitzuteilen sind sowie 
wenn diese Daten und Informationen an die 
Rechts- und Steuerberater der jeweiligen 
Vertragspartner zum Zweck der Beratung 
weitergegeben werden. 

12.3 Die Vertragspartner stellen sicher, 
dass sämtliche Mitarbeiter oder Dritte, 
diezur Erfüllung der vertraglichen Leistung 
hinzugezogen werden, sich ebenfalls dieser 
Geheimhaltungsverpflichtung unterwerfen. 

12.4 Die Vertragspartner verzichten auf 
die Geltendmachung etwaiger Schadens-
ersatzansprüche, die daraus resultieren, 
dass sich unberechtigte Dritte auf illegale 
Art und Weise Zugriff auf die jeweiligen 
Daten und Informationen des Vertragspart- 
ners verschaffen. Dies gilt nicht, wenn der 
Zugriff aufgrund einer Pflichtverletzung des 
Vertragspartners erst ermöglicht wurde. 

12.5 Gesetzliche Bestimmungen, ins-
besondere Bestimmungen zum Daten-
schutz bleiben hiervon unberührt. 

12.6 Stellt eine Partei der anderen Partei 
Zeichnungen, technische Unterlagen oder 
andere technische Informationen über die 
Ware vor oder nach Vertragschluss zur Ver- 
fügung, bleiben diese Eigentum der vor- 
legenden Partei. Ohne Zustimmung der 
vorlegenden Partei dürfen diese nur für 
den bestimmungsgemäßen Zweck genutzt 
werden. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung 
der vorlegenden Partei für andere Zwecke 
genutzt, kopiert, reproduziert, an Dritte 
weitergegeben oder bekannt gegeben 
werden. 

 

13. Sonstige Bestimmungen 

13.1 Der Besteller stellt sicher, dass die 
Nutzung der Ware durch ihn oder seine 
Vertragspartner nicht zu einer Verletzung 
öffentlich-rechtlicher oder anderer zwin-
gender gesetzlichen Vorschriften führt. 
Wenn und soweit ein vertragwidriges Ver- 
halten des Bestellers zu Ansprüchen ge- 
genüber KRITZNER führt, hat der Bestel-
ler KRITZNER von diesen Ansprüchen 
freizustellen. Im Falle der Geltendmachung 
von Ansprüchen, die auf ein vertragswid- 
riges Verhalten zurückzuführen sind, ist 
KRITZNER berechtigt, die Nutzung der ver- 
traglichen Leistungen durch den Bestel- ler 
bis zur abschließenden Klärung dem Be-
steller gegenüber zu untersagen. 

13.2 Die Übertragung von Rechten und 
Pflichten aus diesem Vertrag durch den 
Besteller an Dritte bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung durch 
KRITZNER. Dies gilt insbesondere auch 
für den Lieferanspruch des Bestellers. 

13.3. Sollten unvorhergesehene Um-
stän de im Sinne der Ziffern 5.4. oder 5.5. 
die wirtschaftliche Bedeutung des mit dem 
Besteller geschlossenen Vertrages we-
sentlich ändern oder auf den Betrieb von 
KRITZNER einen wesentlichen Einfluss 
haben, wird der mit dem Besteller ge- 
schlossene Vertrag unter Beachtung des 
Grundsatzes von Treu und Glauben die-
sen geänderten Umständen unter Beach-
tung der beidseitigen Interessen ange-
passt. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, 
so kann KRITZNER nach Maßgabe der 
Ziffer 5. vom Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt auch dann, wenn zunächst zwischen 
KRITZNER und dem Besteller eine Ver-
längerung der Lieferfrist vereinbart war. 
Der Rücktritt ist dem Besteller unverzüg-
lich mitzuteilen. 

13.4 Auf den diesen AGB zu Grunde 
liegenden Vertrag ist ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anzuwenden. Der Gerichtsstand ist, soweit 
der Besteller keine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- 
rechtliches Sondervermögen ist, der Sitz 
von KRITZNER. Der Gerichtsstand gilt auch 
für deliktische Ansprüche. KRITZNER kann 
den Besteller auch an dessen Sitz verkla-
gen. 

13.5 Änderungen und Ergänzungen des 
diesen AGB zu Grunde liegenden Ver-
trages sowie dieser AGB selbst bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Schriftformklausel. 

13.6 Der Besteller wird nach den Bestim 
mungen der Datenschutzgrundverordnung 
darauf hingewiesen, dass seine Daten für 
die Abwicklung der geschäftlichen Bezie- 
hungen mit Hilfe der EDV gespeichert und 
bearbeitet werden. 

13.7 Sollten einzelnen Bestimmungen 
unwirksam sein oder werden, bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt 
vielmehr diejenige wirksame Bestimmung 
als von Anfang an vereinbart, die nach 
ihrem Sinn und Zweck und ihrem Rechts- 
gehalt der unwirksamen Bestimmung ent-
spricht oder ihr nahe kommt. 

Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestim- 
mung als von Anfang an vereinbart, die 
dem entspricht, was die Vertragspartner 
nach Sinn und Zweck dieser AGB vernünf-
tigerweise vereinbart hätte, hätten sie diese 
Lücke bedacht. Sofern sich aus der 

Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungsort der Geschäftssitz von  
KRITZNER. 

 

KRITZNER Metalltechnik GmbH 

Silbersteinstraße 14 
97421 Schweinfurt, Germany 
Tel: +49 (0) 97 21/ 474 36-0 
Fax: +49 (0) 97 21/ 474 36-80 



ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN  
der Kritzner Metalltechnik GmbH zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen 

Stand: 02.01.2014 

 

1. Allgemeines 
 

1.1. Für  die von der KRITZNER Me-
talltechnik GmbH (nachfolgend "KRITZ-
NER" genannt) gegenüber ihren Vertrags-
partner (nachfolgend "Lieferant" genannt) 
übernommenen vertraglichen Leistungen 
gelten in nachstehender Reihenfolge: 
 
• die einzelvertragliche Vereinbarung der 

Parteien; 
• diese Allgemeinen Einkaufsbedin-

gungen; 
• das Bürgerliche Gesetzbuch. 
 

1.2. Die vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen (nachfolgend "AGB" 
genannt) gelten nur gegenüber Unter-
nehmen im Sinne des § 14 BGB sowie 
gegenüber juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 
 

1.3. Durch die Entgegennahme bzw. 
die Annahme des Auftrages (Ziffer 2. die-
ser AGB) erkennt der Lieferant diese AGB 
von Kritzner für alle zwischen Kritzner und 
dem  Lieferanten abgeschlossenen  Ver-
träge über die Lieferung und Leistung von 
Waren (nachfolgend auch "Liefergegen-
stand" genannt), einschließlich für sämtli-
che Vertragserklärungen, an. Diese AGB 
gelten als Rahmenvereinbarung auch für 
künftige Verträge über die Lieferung und 
Leistung von Liefergegenständen mit 
demselben Lieferanten, ohne dass Kritz-
ner in jedem Einzelfall wieder auf die AGB 
hinweisen muss; dies gilt auch für etwaige 
Änderungen dieser AGB wenn Kritzner 
auf etwaige Änderungen hinweist. 
 

1.4. Diese AGB gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Lieferbedingun-gen 
oder AGB des Lieferanten werden nur in-
soweit Vertragsbestandteil, als das Kritz-
ner deren Geltung ausdrücklich und 
schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn Kritzner 
diesen abweichenden, entgegenstehen-
den oder ergänzenden Bedingungen des 
Lieferanten nicht ausdrücklich wider-
sprochen hat oder wenn Kritzner die Liefe-
rung oder Leistung des Lieferanten in 
Kenntnis entgegenstehender oder von   
ihren Bedingungen abweichender oder 
ergänzender Bedingungen vorbehaltlos  
annimmt oder die Lieferung und Leistung 
vollständig bezahlt. Andere Bedingungen, 
Individualabreden, Verträge oder Verein-
barungen sind nur dann verbindlich, wenn 
sie schriftlich vereinbart worden sind. In 
diesen Fällen gelten die AGB von Kritzner 
ergänzend. 
 

2. Angebot und Vertragsschluss 
 

2.1. Bestellungen, Angebote, Anfragen 
und Verträge über die Lieferung und Leis-
tung von Liefergegenständen bedürfen 
der Schriftform. Die Schriftform ist auch 
bei Übermittlung per Telefax oder auf 
dem Weg der elektronischen Datenüber-
tragung an die zuständige Stelle des Lie-
feranten gewahrt. 
 

2.2. Angebote der Lieferanten müssen 
den von Kritzner vorgegebenen Anfragen, 
Vorgaben, Spezifikationen oder sonstigen 
Anforderungen entsprechen sowie den 
gesetzlichen und sonstigen allgemeinen 
Vorgaben genügen. Im Falle einer Ab-
weichung ist der Lieferant verpflichtet, 
ausdrücklich auf die Abweichung hinzu-
weisen. Sofern den Anfragen, Vorgaben, 
Spezifikationen oder sonstigen Anforde-
rungen landesspezifische, rechtliche oder 
qualitätsbezogene Einwendungen entge-
genstehen, hat der Lieferant Kritzner von 
derartigen Einwendungen vorab zu infor-
mieren; dies gilt auch, sofern technische 
Weiterentwicklungen in den Anfragen, 
Vorgaben, Spezifikationen oder sonstigen 
Anforderungen nicht berücksichtigt wor-
den sind oder bei Änderungen des Liefer-
gegenstandes, die sich bei der Ausfüh-
rung als erforderlich erweisen. Alle Ände-
rungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung durch Kritzner. 

 
Vom Lieferanten erstellte Kostenvoran-
schläge sind mangels anderweitigen 
schriftlichen Vereinbarungen verbindlich 
und sind ebenso wie Angebote der Liefe-
ranten durch Kritzner nicht zu vergüten. 
 
2.3. An ein von Kritzner abgegebenes 
Angebot hält sich Kritzner für 5 Arbeits-
tage ab dem Datum der Angebotsabgabe 
gebunden. Erfolgt das Angebot von Kritz-
ner mittels Datenfernübertragung beträgt 
die Frist zur Annahme des Angebotes 
durch den Lieferanten 5 Arbeitstage ab 
dem Datum der Angebotsabgabe durch 
Kritzner. Der Lieferant kann nur   inner-
halb dieser Frist das Angebot durch 
schriftliche Erklärung gegenüber Kritzner 
annehmen. Dies gilt nicht, wenn in dem 
Angebot von Kritzner eine andere Frist für 
die Annahme des Angebots ausgewiesen 
ist. In diesem Fall kann der Lieferant nur 
innerhalb der in diesem Angebot von 
Kritzner ausgewiesenen Frist das Ange-
bot durch schriftliche Erklärung gegen-
über Kritzner annehmen. 
 
2.4. Eine verspätete Annahme durch 
den Lieferanten gilt als neues Angebot 
und bedarf der Annahme durch Kritzner. 
Die Ziffer 2.1. gilt entsprechend. 
 

2.5. Die Weitergabe von durch 

Kritzner gegenüber dem Lieferanten ausge-
lösten Aufträgen durch den Lieferanten an 
Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftli-
chen Genehmigung durch Kritzner. 

2.6. Die Mitarbeiter von Kritzner sind mit 
Ausnahme der vertretungsberechtigten Or-
gane, Prokuristen oder sonst hierzu Be-
vollmächtigte nicht berechtigt, mündliche 
oder schriftliche Nebenabreden zu treffen 
oder mündliche oder schriftliche Zusagen 
oder Zusicherungen zu geben, die über 
den Inhalt dieser AGB oder über den Inhalt 
der vertraglichen Vereinbarung hinausge-
hen oder die vom Inhalt dieser AGB oder 
vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarung 
abweichen. 

2.7. Kritzner ist berechtigt, Änderungen 
des Liefergegenstandes in Ausführung und 
Menge auch nach Vertragsschluss zu ver-
langen, soweit dies durch besondere be-
triebliche Gründe erforderlich ist und wenn 
die Änderung handelsüblich oder für den 
Lieferanten zumutbar ist. Bei Änderungen 
des Leistungsgegenstandes sind die beid-
seitigen Auswirkungen (Mehr- oder Minder-
kosten und Liefertermin) angemessen zu 
berücksichtigen. 

Änderungswünsche von Kritzner wird der 
Lieferant innerhalb von 5 Arbeitstagen auf 
ihre möglichen Konsequenzen hin überprü-
fen und Kritzner das Ergebnis schriftlich 
mitteilen. Dabei sind insbesondere die 
Auswirkungen auf die technische Ausfüh-
rung, die Kosten und den Terminplan auf-
zuzeigen. 
 

3. Qualität und Leistungsbeschreibung 
 

3.1. Die Lieferungen und Leistungen ha-
ben den zum Zeitpunkt der Ausführung der 
Lieferungen und Leistungen geltenden 
Qualitätsstandart, den anerkannten Regeln 
der Technik, den für sie geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, den aktuellen Norm- 
und Regelwerken der Europäischen Ge-
meinschaft oder diesen Bestimmungen an-
gelehnten internationalen Regelwerken zu 
entsprechen. Ferner müssen alle Lieferge-
genstände die vereinbarten technischen 
Daten einhalten. 

3.2. Vom Lieferanten ausgegebene Pro-
duktinformationen oder Leitungsbeschrei-
bungen – gleich, ob sie in elektronischer 
oder anderer Form vorliegen oder in allge-
meinen Produktinformationen des Lieferan-
ten sowie in technischen Angaben oder 
Preislisten enthalten sind – gelten als zu-
gesicherte Eigenschaften oder als verbind-
liche Angaben über die Beschaffenheit des 
jeweiligen Liefergegenstandes. 
 



3.3. Der Lieferant übernimmt als eigen-
ständige Pflicht die Beratung von Kritzner 
bei der Auswahl und Spezifikation des zu 
liefernden Liefergegenstandes, so auch 
insbesondere die Pflicht, Kritzner auf Be-
denken über die Eignung des Lieferge-
genstandes für den vorgesehenen Zweck 
hinzuweisen. Etwaige Bedenken hat der 
Lieferant Kritzner unverzüglich nach deren 
Erkennbarkeit schriftlich mitzuteilen. 
 

3.4. Für Maße, Gewichte oder Stück-
zahlen sind die bei der Wareneingangs-
kontrolle durch Kritzner ermittelten Werte 
verbindlich, wenn nicht der Lieferant nach-
weist, dass die von ihm berechneten Wer-
te nach einer allgemein anerkannten Me-
thode richtig festgestellt wurden. 
 

3.5. Kritzner ist berechtigt, eine Mehr-
menge des Liefergegenstandes abzu-
nehmen; Kritzner behält sich jedoch das 
Recht vor, Mehrmengen auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten an den Lieferanten 
zurückzusenden. Teillieferungen werden 
durch Kritzner nur nach schriftlicher Ver-
einbarung anerkannt. Gelieferte und rück-
ständige Mengen sind durch den Lieferan-
ten in den Lieferpapieren exakt zu benen-
nen. 
 

3.6. Der Lieferant ist gemäß der Präfe-
renzursprungsregeln der Euro-päischen 
Gemeinschaft verpflichtet, den Warenur-
sprung seiner Lieferung gegen-über Kritz-
ner unaufgefordert durch Übergabe ge-
eigneter Lieferantener-klärungen anzuge-
ben. Bei regelmäßigen Lieferungen ge-
nügt der Lieferant seiner Nachweispflicht 
durch Übergabe unein-geschränkter und 
unbeschränkter Langzeit-
Lieferantenerklärungen. In anderen Fällen 
ist der Nachweis durch Einzel-
Lieferantenerklärungen zu erbringen. 
 

3.7. Der Lieferant verpflichtet sich, 
Kritzner auf etwaige Genehmigungs-
pflichten im nationalen und internationalen 
Handelsverkehr hinzuweisen, die ihren 
Ursprung in dem Liefergegenstand haben. 
Hierzu hat der Lieferant in seinen Angebo-
ten, Auftragsbestätigungen und Rechnun-
gen zu den betreffenden Liefergegenstän-
den die Ausfuhrlistennummer gemäß der 
Anlage AL zur deutschen Außenwirt-
schaftsverordnung oder vergleichbare Lis-
tenpositionen einschlägiger Ausfuhrlisten 
anzugeben. 
 

3.8. Lieferungen und Leistungen sind 
nach den gesetzlichen Vorschriften, Richt-
linien und Verordnungen zu Sicherheit 
und Umwelt in ihrer jeweils gültigen Form, 
insbesondere unter Beachtung des Gebo-
tes der Deklaration der Inhaltsstoffe, aus-
zuführen. Vertragsgegenstände, die ganz 
oder teilweise aus Stoffen hergestellt wer-
den, die im Sinne der Gefahren-
schutzverordnung gefährliche Stoffe bein-
halten oder in Wechselwirkung mit ande-
ren Stoffen freisetzen oder entstehen las-
sen, sind unter Beachtung der ent-
sprechenden Schutzvorschriften zu trans-
portieren und zu übergeben. Der Lieferant 

 ist   verpflichtet,   Kritzner  über   derarti-
ge Stoffe schriftlich unter Vorlage der ent-
sprechenden Sicherheitsdatenblätter zu 
informieren. 
 

3.9. Bei der Ausführung von Arbeiten in 
den Werken von Kritzner gelten die Stan-
dards und Richtlinien sowie die Sicher-
heitsvorschriften von Kritzner für Fremd-
firmen; die Vorschriften von Kritzner für 
Arbeits- und Umweltschutz sind einzuhal-
ten. 
 
 
4. Lieferung und Lieferfristen 
 

4.1. Die vertraglich vereinbarte Liefer- 
frist oder das vertraglich vereinbarte Lie-
ferdatum ist für den Lieferanten ver-
bindlich. Maßgeblich für die Einhaltung 
der Lieferfrist oder des Lieferdatums ist 
der Eingang des Liefergegenstandes am 
Erfüllungsort. 
 

4.2. Die Ziffer 4.1. gilt auch für die in 
Rahmenvereinbarungen von Kritzner be-
nannten Abruftermine und Abrufmengen. 
Derartige Lieferabrufe werden, sofern sie 
nicht bereits vertraglich vereinbart sind, 
verbindlich, wenn der Lieferant nicht bin-
nen von 3 Arbeitstagen seit dem Zugang 
des Lieferabrufes widerspricht. Der Liefe-
rant ist ferner auf Wunsch von Kritzner 
verpflichtet, weitere Abrufmengen vorrätig 
zu halten. Ist die Bevorratung des Liefe-
ranten von etwaigen Bedingungen ab-
hängig, hat der Lieferant Kritzner unver-
züglich über diese Bedingungen zu infor-
mieren. 
 

4.3. Begleitdokumente der Warensen-
dung, wie Lieferscheine, Packzettel oder 
Chargennummern, müssen der Waren-
sendung beigefügt sein und inhaltlich mit 
den Versandpapieren übereinstimmen. 
Der Lieferschein muss die Bestellnummer 
und die Inhaltsangaben enthalten. Der 
Liefergegenstand muss ordnungsgemäß 
verpackt und in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Vorschriften gekennzeich-
net sein. 
 

4.4. Soweit der Lieferant Materialpro-
ben, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente, 
Werkszeugnisse oder andere vertraglich 
vereinbarte Unterlagen zu übergeben hat, 
setzt die Vollständigkeit der Lieferung und 
Leistung auch den vollständigen Eingang 
der Materialproben, Prüfprotokolle, Quali-
tätsdokumente, Werkszeugnisse oder der 
anderen vertraglich vereinbarten Unterla-
gen gegenüber Kritzner voraus. 
 
4.5. Erfolgt die Anlieferung des Liefer-
gegenstandes vor der vereinbarten Liefer-
frist oder vor dem vereinbarten Lieferda-
tum ist Kritzner berechtigt, die Lieferung 
zu verweigern und sie auf Kosten und Ge-
fahr des Lieferanten zurückzusenden. 
Anderenfalls lagert Kritzner vorfristig ge-
lieferte Liefergegenstände bis zum Ablauf 
der vereinbarten Lieferfrist oder des ver-
einbarten Lieferdatums auf Kosten und 
Gefahr des 

Lieferanten ein; Kritzner ist berechtigt, die 
Einlagerung  unter   den  gleichen Be-
dingungen auch durch Dritte bzw. bei    
Dritten vornehmen zu lassen. 
 
4.6. Der Lieferant ist verpflichtet, Kritzner 
unverzüglich unter Angabe von Gründen 
und der voraussichtlichen Dauer einer Lie-
ferverzögerung schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder er-
kennbar werden, aus denen sich ergibt, 
dass die vereinbarte Lieferfrist oder das 
vereinbarte Lieferdatum nicht eingehalten 
werden kann. Der Lieferant verpflichtet 
sich, alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist oder 
des vereinbarten Lieferdatums auf eigene 
Kosten zu veranlassen. 
 

4.7. Unabhängig von der Ziffer 4.6. steht 
der Lieferant für die rechtzeitige Beschaf-
fung der für den Liefergegenstand erforder-
lichen Zulieferungen und Leistungen          
– auch ohne Verschulden – uneinge-
schränkt ein (volle Übernahme des Be-
schaffungrisikos). 

 

4.8. Im Fall des Lieferverzugs durch den 
Lieferanten stehen Kritzner die gesetzli-
chen Ansprüche zu. Insbesondere ist Kritz-
ner berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf ei-
ner angemessenen Frist Schadensersatz 
statt der Leistung und Rücktritt vom Vertrag 
zu verlangen. Macht Kritzner Schadenser-
satzansprüche geltend, ist der Lieferant 
zum Nachweis berechtigt, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 

4.9. Kritzner ist berechtigt, im Fall eines 
Lieferverzugs durch den Lieferanten neben 
den gesetzlichen Ansprüchen Vertrags-
strafe geltend zu machen. Die Vertrags-
strafe beträgt vom 01. Tag bis ein-    
schließlich 30. Tag des Lieferverzuges je 
angefangenen Tag des Lieferverzugs      
0,2 % und ab dem 30.Tag des Liefer-    
verzuges je angefangenen Tag des Liefer-
verzuges 0,5 % des vereinbarten Netto-
preises. Die Vertragsstrafe ist in jedem ein-
zelnen Fall des Lieferverzuges jedoch auf 
20 % des Nettopreises begrenzt. Unter An-
rechnung der Vertragsstrafe bleibt die Gel-
tendmachung eines über die Vertragsstrafe 
hinausgehenden Schadens unberührt. In 
allen Fällen hat der Lieferant die Möglich-
keit, nachzuweisen, dass der Schaden von 
Kritzner tatsächlich geringer ist. 
 

4.10. Verbindet Kritzner ihre Nachfrist-
setzung gemäß der Ziffer 4.8. mit der Auf-
forderung an den Lieferanten, Kritzner ge-
genüber mitzuteilen, ob der Lieferant inner-
halb der von Kritzner gesetzten Nach-frist 
zur Lieferung imstande ist, kann Kritzner 
ihre in der Ziffer 4.9. genannten Rechte 
nach Ablauf einer kurzen angemessenen 
Frist ausüben, wenn Kritzner in ihrer Auf-
forderung auf die Ausübung dieser Rechte 
hingewiesen hat. 
 
4.11. Die vorbehaltslose Annahme der 
verspäteten    Lieferung    durch    Kritzner 



schließt die Geltendmachung der Ver-
tragsstrafe nicht aus; weitergehende An-
sprüche bleiben gleichfalls ohne einen bei 
der Annahme geltend gemachten Vorbe-
halt bestehen. 
 

4.12. Das Ausbleiben notwendiger und 
von Kritzner bereitzustellender Unterla-
gen, Dokumente, Daten, Muster oder ähn-
liches schließt einen Lieferverzug des Lie-
feranten nur dann aus, wenn der Lieferant 
die Bereitstellung der Unterlagen, Doku-
mente, Daten, Muster oder ähnliches 
schriftlich angefordert und nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist durch Kritzner 
erhalten hat. 
 

4.13. Sofern Kritzner in Annahme- oder 
Schuldnerverzug gerät, ist ein möglicher 
Schadensersatzanspruch des Lieferanten 
gegenüber Kritzner auf 1 % des Netto-
preises pro vollendeter Woche, maximal 
jedoch auf 15 % des Nettopreises be-
schränkt, soweit der Verzug nicht auf ei-
nem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen, 
bei Körperschäden auch auf einer fahrläs-
sigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungs-gehilfen von 
Kritzner beruht. Dieser Ma-
ximalschadensbetrag gilt auch im Fall der 
endgültigen Nichtabnahme bzw. Nichtan-
nahme der Lieferung durch Kritzner. Dem 
Lieferanten und Kritzner bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass ein Schaden über-
haupt nicht oder wesentlich niedriger bzw. 
im Fall des Lieferanten höher als die Pau-
schale ist. 
 
 
5. Befreiung von der Leistungspflicht 
 

5.1. In Fällen höherer Gewalt sind Kritz-
ner und der Lieferant für die Dauer und im 
Umfang der Störung von ihrer jeweiligen 
Leistungspflicht befreit. Zu den Fällen hö-
herer Gewalt zählen u.a. Streiks, Aussper-
rungen, Naturereignisse oder ähnliche un-
vorhersehbare Ereignisse. Die Vertrags-
partner sind verpflichtet, sich im Rahmen 
des Zumutbaren unverzüglich gegenseitig 
zu unterrichten und ihre jeweiligen ver-
traglichen Verpflichtungen den veränder-
ten Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen. 
 

5.2. Sofern Kritzner die Verhinderung 
nicht zu vertreten hat und wenn die Liefe-
rung aufgrund der durch die höhere Ge-
walt bedingten Verzögerung für Kritzner 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte nicht mehr verwertbar ist, 
kann Kritzner ganz oder teilweise von dem 
Vertrag zurücktreten ohne schadenser-
satzpflichtig zu sein. Im Falle des Rück-
tritts wird Kritzner eventuell bereits erhal-
tene Gegenleistungen dem Lieferanten 
unverzüglich erstatten. 
 

5.3. Beantragt der Lieferant die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens oder wird 
ein Insolvenzverfahren eröffnet oder wird 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt oder stellt der

Lieferant seine Zahlungen ein, kann 
Kritzner vom Vertrag zurücktreten. In die-
sem Fall ist Kritzner berechtigt, die bisher 
durch den Lieferanten erbrachten Leis-
tungen gegen eine angemessene Vergü-
tung in Anspruch zu nehmen. 
 

5.4. Ein Recht zum Rücktritt vom Ver-
trag steht Kritzner auch dann zu, wenn 
der Lieferant einen mit Vorbereitung, Ab-
schluss oder Durchführung des Vertrages 
beauftragten Mitarbeiter von Kritzner oder 
in dessen Auftrag einen Dritten Vorteile 
gewährt oder verspricht. 
 

5.5. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte 
bleiben unberührt. 
 
 
6. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
 

6.1. Sofern sich aus der vertraglichen 
Vereinbarung nichts anderes ergibt, ist 
der Sitz von Kritzner Erfüllungsort. 
 

6.2. Die Gefahr geht mit der Übergabe 
und Annahme des Leistungsgegenstan-
des am Erfüllungsort auf Kritzner über. 
 

6.3. Der Lieferant ist verpflichtet, Wei-
sungen und Versandvorschriften von 
Kritzner oder des Spediteurs oder Fracht-
führers einzuhalten. Der Liefergegen-
stand ist im Übrigen so zu sichern, dass 
eine Gefährdung des Liefergegenstandes 
ausgeschlossen ist. In Ermangelung einer 
vertraglichen Regelung ist der Lieferant 
zur Rücknahme des Verpackungsma-
terials verpflichtet. 
 

6.4. Der Lieferant ist ferner verpflichtet, 
auf allen Versandpapieren und Liefer-
scheinen Bestell-, Artikel- und Vorgangs-
nummern von Kritzner exakt anzugeben; 
anderenfalls hat Kritzner dadurch beding-
te Verzögerungen nicht zu vertreten, 
Mehraufwendungen gehen zu Lasten des 
Lieferanten. 
 

6.5. Ist zwischen Kritzner und dem Lie-
feranten keine anderweitige Vereinbarung 
getroffen, sind die Kosten des Transports, 
einschließlich der Ver-packung und der 
Versicherung sowie sämtliche sonstigen 
Nebenkosten, bis zum Erfüllungsort vom 
Lieferanten zu  tragen. Dies gilt auch für 
etwaige Mehr-kosten, die für eine be-
schleunigte Lieferung zur Einhaltung der 
Lieferfrist erforderlich sind. 
 
 
7. Preise und Zahlungsbedingungen 
 

7.1. Der in der Bestellung ausge-
wiesene oder der zwischen den Vertrags-
parteien vereinbarte Preis ist ein Fest-
preis und ist als solcher verbindlich, so-
fern zwischen den Parteien nichts        
anderes   schriftlich   vereinbart   wurde. 

Dies gilt insbesondere für Preisan-
passungsklauseln; diese gelten 

nur bei einer ausdrücklich schriftlichen Ver-
einbarung. In dem Preis sind gemäß der 
Ziffer 6.5. auch die Kosten für den  Trans-
port und die damit einhergehenden Neben-
kosten, insbesondere Kosten der Verpa-
ckung und der Transportversicherung so-
wie die Kosten für das Material-
prüfungsverfahren und die Erstellung von 
Werkszeugnissen enthalten. Bei in-
ländischen Lieferanten ist die gesetzliche 
Umsatzsteuer in dem Festpreis nicht  ent-
halten, sie ist gesondert auszuweisen. 
 

7.2. Bei Preisstellung der Lieferung ab 
Werk des Lieferanten hat der Lieferant die 
Lieferung zu den günstigsten Kosten zu 
versenden, soweit Kritzner keine besonde-
re Beförderungsart vorgeschrieben hat. Die 
durch eine Abweichung von den einzuhal-
ten den Versandvorschriften eventuell be-
dingten Mehrkosten hat der Lieferant zu 
tragen. 
 

7.3. Ansprüche aufgrund zusätzlicher 
Lieferungen oder Leistungen entstehen nur 
nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung 
über die Erbringung zusätzlicher Liefe-
rungen oder Leistungen und deren Vergü-
tung; anderenfalls sind über den Festpreis 
hinausgehende Nachforderungen des Lie-
feranten ausgeschlossen. 
 

7.4. Mangels einer anderweitigen ver-
traglichen Vereinbarung werden durch 
Kritzner keine Vergütungen für Vorstellun-
gen, Präsentationen, Verhandlungen, Aus-
arbeitung von Angeboten und Projekten 
gewährt. 
 

7.5. Der Lieferant ist verpflichtet, für jede 
Bestellung eine gesonderte Rechnung 
nach Maßgabe der Ziffer 7.6. zu erstellen. 
 

7.6. Rechnungen des Lieferanten wer-
den durch Kritzner erst dann bearbeitet, 
wenn die Rechnungen – entsprechend der 
Vorgaben der Bestellung – die ausge-
wiesene Bestellnummer und das aus-
gewiesene Bestellkennzeichen, sowie die 
mit der Bestellung vereinbarten Angaben 
oder Unterlagen (z.B. Erfüllungsprotokolle, 
Materialtestate, Materialprüfungs- und 
Messprotokolle, Werkszeugnisse und   
Qualitätszertifikate) enthalten und auf den 
richtigen Rechnungsempfänger ausgestellt 
sind. Im Falle von innergemeinschaftlichen 
Lieferungen und Leistungen erfolgt ein 
Ausgleich der Rechnung zudem erst dann, 
wenn der Lieferant die Herkunft des Liefer-
gegenstandes im Sinne einer innergemein-
schaftlichen Lieferung durch    hierfür ge-
eignete und anerkannte Testate sowie 
durch Übergabe dieser Testate an Kritzner 
nachgewiesen hat. 

Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Ver-
pflichtung entstehenden Folgen ist der Lie-
ferant verantwortlich, soweit er nicht   
nachweist, dass er diese nicht zu vertreten 
hat. 



7.7. Die Zahlung des Kaufpreises wird, 
sofern keine anderweitige vertragliche 
Vereinbarung getroffen wurde, 30 Tage 
nach vollständiger Übergabe des Liefer-
gegenstandes, dem Erhalt einer prüffähi-
gen Rechnung und aller vertraglich gefor-
derten Unterlagen gemäß der Ziffer 7.6. 
fällig. Bei Zahlung innerhalb von 20 Tagen 
nach Erhalt einer prüffähigen Rechnung, 
gerechnet ab der Übergabe des Lieferge-
genstandes und aller vertraglich geforder-
ten Unterlagen, gewährt der Lieferant 
Kritzner ein Skonto in Höhe von 3 % des 
vereinbarten Entgeltes. Kritzner kommt 
mit der Zahlung des vereinbarten Entgel-
tes nur in Verzug,  wenn  Kritzner  auf  ei-
ne Mahnung des Lieferanten nicht zahlt, 
die nach Fälligkeit des vereinbarten Ent-
geltes erfolgt. 
 

7.8. Bei Teillieferungen oder Teilleistun-
gen wird die Zahlung in Ermange-lung ei-
neranderweitigen vertraglichen Vereinba-
rung erst mit der letzten Lieferung fällig. 
Dies gilt nicht bei Sukzessivlieferverträ-
gen. Die Ziffer 7.6. gilt entsprechend. 
 

7.9. Die Zahlung erfolgt per Überwei-
sung. Hierzu hat der Lieferant eine ent-
sprechende Bankverbindung an Kritzner 
zu übermitteln. 
 

7.10. Die Begleichung der Rechnung 
durch Kritzner bedeutet keinen Verzicht 
auf die Geltendmachung von Mängelan-
sprüchen und schließt eine spätere Män-
gelrüge nicht aus. 

 

7.11. Zahlungen von Kritzner erfolgen 
unter dem Vorbehalt einer ordnungs-
gemäßen Vertragserfüllung sowie einer 
ordnungsgemäßen Rechnungslegung 
durch den Lieferanten. Im Fall des Vor-
handenseins von Mängeln steht Kritzner 
ein Zurückbehaltungsrecht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den Mängeln 
und den voraussichtlichen Kosten der 
Nacherfüllung zu. Kritzner steht auch 
dann ein Zurückbehaltungs-recht für das 
jeweilige Vertragsverhältnis mit dem Liefe-
ranten zu, wenn Mängel bei einer früheren 
und durch Kritzner bereits beglichenen 
Lieferung des Lieferanten festgestellt wer-
den. 
 

7.12. Kritzner stehen die gesetzlichen 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte in vollem Umfang zu. Kritzner ist 
berechtigt, sämtliche Ansprüche aus der 
vertraglichen Vereinbarung ohne Einwilli-
gung des Lieferanten abzutreten. 
 
 
8. Mängelansprüche 
 

8.1. Der Lieferant garantiert und sichert 
zu, dass der Liefergegenstand den ver-
einbarten Spezifikationen der Bestellung 
entspricht, aus dem vereinbarten Material 
besteht, frei von Material-, Fertigungs- und 
Konstruktionsfehlern   sowie   frei   von 

Rechten Dritter ist, dem Stand der    
Technik entspricht und auch sonst keine 
Fehler aufweist, die die Tauglichkeit des 
Liefergegenstandes für den vertraglich 
vereinbarten oder gewöhnlichen Ge-
brauch aufheben oder mindern oder den 
Wert des Liefergegenstandes aufheben 
oder mindern. Ferner versichert und    ga-
rantiert der Lieferant, dass der Lieferge-
genstand mit den von ihm gelieferten 
Proben, Mustern und Beschreibungen 
vollständig übereinstimmt und geltenden 
gesetzlichen Be-stimmungen entspricht. 
 

8.2. Kritzner ist verpflichtet, den Liefer-
gegenstand innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach der Übergabe des Liefer-
gegenstandes auf etwaige Qualitäts- und 
Quantitätsabweichungen zu überprüfen 
sowie Mängel zu rügen. Die Mängelrüge 
erfolgt rechtzeitig, sofern sie bei äußerlich 
erkennbaren (offensichtlichen) Mängeln 
innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen, 
gerechnet ab Übergabe des Liefergegen-
standes, und ansonsten sowie bei ver-
deckten Mängeln innerhalb einer Frist von 
10 Arbeitstagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt der Feststellung von Qualitäts- und 
Quantitätsabweichung, beim Lieferanten 
eingeht. 
 

8.3. Die Mängelansprüche von Kritzner 
gegenüber dem Lieferanten bestimmen 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
In jedem Fall ist Kritzner gegenüber dem 
Lieferanten berechtigt, nach Wahl von 
Kritzner vom Lieferanten Mangelbeseiti-
gung oder Lieferung eines neuen Liefer-
gegenstandes zu verlangen. Die Nach-
besserung gilt nach dem erfolglosen ers-
ten Versuch als fehlgeschlagen. 
 

8.4. Der Lieferant hat alle zum Zwecke 
der Mangelbeseitigung oder der Ersatz-
lieferung erforderlichen Aufwendungen zu 
tragen, insbesondere – aber nicht aus-
schließlich – gilt dies für Transport-,    
Wege-, Material- und Arbeitskosten sowie 
für die Kosten aus Sortier- und Prüfauf-
wand und für die Kosten, die Kritzner im 
Verhältnis zu  ihren Kunden entstehen. 
Zu diesen Kosten zählen auch die Kosten 
der Rücksendung mangelhafter Lieferge-
genstände an den Lieferanten. Die Ziffer 
8.10. bleibt unberührt. 
 

8.5. Kritzner ist berechtigt, Nachbes-
serungen auch ohne Fristsetzung gegen-
über dem Lieferanten auf dessen Kosten 
auszuführen, wenn die Lieferung nach 
Eintritt eines Lieferverzuges erfolgen soll-
te. Ferner ist Kritzner bei Gefahr im Ver-
zug oder im Falle hoher Eilbedürftigkeit 
berechtigt, die Mangelbe-seitigung selbst 
oder durch Dritte auf Kosten des Lieferan-
ten vorzunehmen oder auf Kosten des 
Lieferanten Ersatz zu beschaffen und so-
fern die Auf-forderung an den Lieferanten, 
den Mangel innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu beseitigen, für Kritzner nicht 
zumutbar ist. 

Das gleiche gilt, wenn die Beseitigung des 
Mangels durch den Lieferanten fehl-
geschlagen ist oder der Lieferant die Besei-
tigung des Mangels unberechtigt verweigert 
oder eine durch Kritzner gesetzte ange-
messene Nachfrist fruchtlos verstreicht 
oder der Lieferant mit der Erfüllung seiner 
Gewährleistungspflicht in Verzug  gerät.  
Kritzner  ist zur Geltendmachung eines 
entsprechenden und angemessenen Vor-
schusses gegenüber dem Lieferanten be-
rechtigt. 
 

8.6. Die gesetzlichen Rückgriffsan-
sprüche von Kritzner innerhalb einer Liefer-
kette gelten auch dann, wenn die Sache 
am Ende der Lieferkette nicht an einen 
Verbraucher, sondern an ein Unternehmen 
geliefert wird. Die Rückgriffsmöglichkeiten 
finden auch bei einer mangelhaften Liefe-
rung von Rohstoffen oder Zubehörteilen 
durch den Lieferanten     Anwendung. 
 

8.7. Das Recht auf Schadensersatz, ins-
besondere das auf Schadensersatz statt 
der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehal-
ten; dies gilt auch bei einer nur unerhebli-
chen Abweichung des Liefergegenstandes 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder 
bei nur einer unerheblichen      Beeinträch-
tigung der Brauchbarkeit des Liefergegen-
standes. 
 

8.8. Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
und Rechte von Kritzner wegen Mängeln 
des Liefergegenstandes – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – beträgt 36 Monate ab 
Gefahrenübergang. Längere gesetzliche 
Verjährungsfristen bleiben ebenso unbe-
rührt wie die Vorschriften über den    Ver-
jährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die 
Hemmung und den Neubeginn von Fristen. 
 

8.9. Für Ersatzlieferungen und Nach-
besserungsarbeiten haftet der Lieferant im 
gleichen Umfang wie für den ursprüng-
lichen Liefergegenstand. Die Gewährleis-
tungsfrist für Ersatzlieferungen beginnt frü-
hestens mit der Übergabe der Ersatz-
lieferung. 
 

8.10. Sowohl im Fall der Nachlieferung als 
auch im Fall eines Rücktrittes kann Kritzner 
dem Lieferanten eine angemessene Frist 
zur Abholung des mangelhaften Liefer-
gegenstandes setzen. Nach erfolglosem 
Ablauf der Frist ist Kritzner unter Wahrung 
der Interessen des Lieferanten berechtigt, 
den Liefergegenstand auf dessen Kosten 
zu verwerten und den Erlös an den Liefe-
ranten auszukehren. 
 
 
9. Haftung 
 

9.1. Der Lieferant haftet im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 

9.2. Soweit der Lieferant für einen Pro-
duktschaden  verantwortlich  ist,  ist  er 

 



verpflichtet, Kritzner insoweit von Scha-
densersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern einschließlich der notwendigen 
Kosten zur Abwehr dieser      Ansprüche 
freizustellen. 
 

9.3. Im Rahmen seiner Haftung für 
Schadensfälle im Sinne der Ziffer 9.1. ist 
der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
Aufwendungen zu erstatten, die Kritzner 
im Zusammenhang  mit  einer  von  Kritz-
ner durchgeführten Rückrufaktion entste-
hen. Über den Inhalt und den Umfang der 
durchzuführenden Rückrufaktion wird 
Kritzner den Lieferanten – soweit möglich 
und zumutbar – unterrichten und dem Lie-
feranten die Möglichkeit geben, hierzu 
Stellung zu nehmen. Unberührt bleiben 
sonstige gesetzliche Ansprüche. 
 

9.4. Ferner stellt der Lieferant Kritzner 
von allen Ansprüchen der Kunden von 
Kritzner frei, die die Kunden aufgrund von 
Werbeaussagen des Lieferanten, eines 
Vorlieferanten des Lieferanten (als Her-
steller im Sinne des § 4 Abs. 1 oder 2 
ProdHaftG) oder eines Gehilfen eines   
dieser Genannten  geltend  machen  und  
welche ohne die Werbeaussage nicht 
oder nicht in dieser Art oder Höhe beste-
hen würden. Diese Regelung gilt unab-
hängig davon, ob die Werbeaussage vor 
oder nach Abschluss dieser Vereinbarung 
erfolgt. 
 

9.5. Der Lieferant ist verpflichtet, eine 
Produkthaftpflicht-  und  Rückrufversiche-
rung mit einer Deckungssumme von min-
destens 10 Mio. EUR pro Personen-/ 
Sachschaden abzuschließen und auf-
rechtzuhalten. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche von Kritzner bleiben hiervon 
unberührt. Der Lieferant weist Kritzner das 
Bestehen dieser Versicherungen auf 
Wunsch nach. 
 
 

10. Schutzrechte 
 

10.1. Die Lieferung rechtsmangelfreier 
Produkte durch den Lieferanten ist für 
Kritzner vertragswesentlich. Deshalb steht 
der Lieferant dafür ein, dass im Zusam-
menhang mit seiner Lieferung keine Mar-
ken-, Patent- und Urheberrechte oder an-
dere gewerbliche Schutzrechte Dritter ver-
letzt werden. 
 

10.2. Wird Kritzner von dritter Seite in 
Anspruch genommen, weil die Lieferung 
des Lieferanten ein gewerbliches Schutz-
recht des Dritten verletzt, ist der Lieferant 
verpflichtet, Kritzner auf erstes schrift-
liches Anfordern von diesen Ansprüchen 
freizustellen. 
 

10.3. Die Freistellungspflicht gemäß der 
Ziffer 10.2. bezieht sich auch auf alle not-
wendigen Aufwendungen, die Kritzner aus 
oder im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme durch den Dritten und deren 
Abwehr entstanden sind bzw. Notwen-
digerweise erwachsen. Kritzner ist nicht 

berechtigt, ohne schriftliche Einwilligung 
des Lieferanten die Ansprüche der Dritten 
anzuerkennen oder Vereinbarungen mit 
Dritten bezüglich dieser Ansprüche abzu-
schließen. 
 
 

11. Modelle, Zeichnungen, Formen und 
beigestellte Teile 

 

11.1. Sofern Kritzner Modelle, Zeichnun-
gen,  Normblätter,  Druckvorlagen,  
Druckfilme, Werkzeuge, Lehren, Profile,     
Formen, Materialien, Stoffe und ähnliches 
(nachfolgend gemeinsam "beigestellte 
Teile" genannt) vor oder nach Vertrags-
schluss liefert oder bereitstellt, behält sich 
Kritzner ihre Eigentums- und Urheber-
rechte daran vor. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, die beigestellten Teile zum Neu-
wert auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlschäden zu ver-
sichern, alle etwa erforderlichen War-
tungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen, sie 
sorgfältig aufzubewahren und kostenlos 
instand zu setzen, notfalls zu erneuern 
und nach Gebrauch in einem gebrauchs-
fähigen Zustand an Kritzner zurückzuge-
ben. Etwaige Störfälle hat der Lieferant 
Kritzner unverzüglich  anzu-zeigen; unter-
lässt er dies schuldhaft, so bleiben Scha-
densersatzansprüche von Kritzner unbe-
rührt. 
 

11.2. Ohne Zustimmung von Kritzner 
dürfen die beigestellten Teile, ebenso wie 
die danach oder damit hergestellten Wa-
ren, nur für den bestimmungsge-mäßen 
Zweck und nur für die Herstellung des 
von Kritzner bestellten Liefergegenstan-
des genutzt werden. Sie dürfen nicht oh-
ne Zustimmung von Kritzner für andere 
oder eigene Zwecke des Lieferanten ge-
nutzt, kopiert, reproduziert, an Dritte wei-
tergegeben oder bekannt gegeben wer-
den. Diese Verpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung des Vertrages; sie erlischt, 
wenn und soweit das in den überlassen 
beigestellten Teilen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt gewor-
den ist. Zuwiderhandlungen ver-pflichten 
den Lieferanten zum Schadens-ersatz. 
 

11.3. Verarbeitungen und Umbildungen 
der von Kritzner beigestellten Teile wer-
den für Kritzner vorgenommen. Werden 
die beigestellten Teile mit anderen, nicht 
Kritzner gehörenden Gegenstände verar-
beitet, so erwirbt Kritzner das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes ihrer Sachen zu den anderen ver-
arbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung. 
 

11.4. Werden die von Kritzner beige-
stellten Teile mit anderen, ihr nicht ge-
hörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwirbt Kritzner das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes ihrer Sachen zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt  der  Verarbeitung.  Erfolgt  die Ver- 

mischung in der Weise, dass die Sache 
des Lieferanten als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant 
Kritzner anteilsmäßig Eigentum überträgt; 
der Lieferant verwahrt das Allein- oder Mit-
eigentum für Kritzner . 
 

11.5. Bei Fertigungsschwierigkeiten des 
Lieferanten, insbesondere wenn der Liefe-
rant seinen vertraglichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt oder die Fertigung ein-
stellt, ist Kritzner berechtigt, die Überlas-
sung der von  Kritzner ganz oder teilweise 
bezahlten Formen usw. zu einer angemes-
senen Vergütung zu verlangen. Die Ver-
nichtung nicht mehr benötigter Formen 
usw. ist nur mit der schriftlichen Einwilli-
gung von Kritzner zulässig. 
 

11.6. Die von Kritzner beigestellten Teile 
sind nach Abwicklung der Bestellung oder 
bei Abwicklung des Vertrages – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – an Kritzner unauf-
gefordert zurückzugeben. 
 
 

12. Geheimhaltung, Datenschutz und 
Treuepflicht 

 

12.1. Die Vertragspartner verpflichten sich 
zu einem loyalen Verhalten untereinander. 
Insbesondere haben sie die Abwerbung  
einzelner  Mitarbeiter des anderen Ver-
tragspartners zu unterlassen. 
 

12.2. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, ihnen im Rahmen des Vertrages di-
rekt oder indirekt zur Kenntnis gelangte 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen, Daten sowie sonstige Unterlagen und 
Informationen des anderen Vertrags-
partners, gleich ob mündlich, schriftlich 
oder in sonstiger Weise, auch nach Been-
digung  des Vertrages strikt  geheim zu hal-
ten und nur im Sinne dieses Vertra-ges zu 
verwenden. Dies gilt auch für Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen, Daten sowie 
sonstige Unterlagen und      Informationen, 
die nicht als vertraulich    bezeichnet oder 
übermittelt worden sind, sofern diese Ab-
bildungen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Daten sowie sonstige     Unterlagen und In-
formationen als ver-traulich anzusehen 
sind. Dies gilt nicht, wenn die Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen, Daten sowie 
sonstige     Unterlagen und Informationen 
zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens be-
reits        offenkundig und jedem Dritten zu-
gänglich sind oder wenn diese Abbildun-
gen, Zeichnungen, Berechnungen, Daten 
sowie    sonstige Unterlagen und Informati-
onen durch einen Dritten übermittelt wer-
den, der nicht der Geheimhaltung unterliegt 
oder wenn diese Abbildungen, Zeichnun-
gen, Berechnungen, Daten sowie sonstige     
Unterlagen und Informationen aufgrund ei-
nes Gesetztes zwingend mitzuteilen sind 
sowie wenn diese Daten und Informationen 
an die Rechts- und Steuerberater der je-
weiligen Vertragspartner zum Zweck der 
Beratung weitergegeben werden. 



12.3. Dritten dürfen die Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen, Daten so-
wie sonstige Unterlagen und Informatio-
nen nur mit ausdrücklicher und schriftli-
cher Zu-stimmung von Kritzner   offenge-
legt werden. Die Geheimhaltungs-pflicht 
erstreckt sich auch auf Personendaten. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch 
nach Abwicklung oder Scheitern dieses 
Vertrages. 

 

12.4. Die Vertragspartner stellen sicher, 
dass sämtliche Mitarbeiter und Dritte, die 
zur Erfüllung der vertraglichen Leistung 
hinzugezogen werden, sich ebenfalls    
dieser Geheimhaltungsverpflichtung un-
terwerfen. 
 

12.5. Die Vertragspartner verzichten auf 
die Geltendmachung etwaiger Schadens-
ersatzansprüche, die daraus resultieren, 
dass sich unberechtigte Dritte auf illegale 
Art und Weise Zugriff auf die jeweiligen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen, Daten sowie sonstige Unterlagen und 
Informationen des Vertragspartners ver-
schaffen. Dies gilt nicht, wenn der Zugriff 
aufgrund einer Pflichtverletzung des Ver-
tragspartners erst ermöglicht wurde. 
 

12.6. Gesetzliche Bestimmungen, insbe-
sondere Bestimmungen zum Datenschutz 
bleiben hiervon unberührt. 
 

12.7. Der Vertragsschluss ist vertraulich 
zu behandeln. In Werbematerialien des 
Lieferanten darf auf die Geschäftsver-
bindung mit Kritzner erst nach deren 
schriftlicher Zustimmung hingewiesen 
werden. 
 

 

13. Eigentumsvorbehalt 
 

13.1. Kritzner erkennt keinen erweiterten 
oder verlängerten Eigentumsvorbehalt an. 
Ein einfacher Eigentumsvorbehalt wird 
von Kritzner nur anerkannt, wenn der ein-
fache Eigentumsvorbehalt Kritzner er-
laubt, den Liefergegenstand im Rahmen 
eines ordentichen Geschäftsbetriebes zu 
veräußern, zu verarbeiten und zu vermi-
schen. 
 
 

14. Sonstige Bestimmungen 
 

14.1. Der Lieferant stellt sicher, dass er 
oder seine Vertragspartner keine öffent-
lich-rechtlichen oder andere zwingende 
gesetzlichen Vorschriften verletzen. Wenn 
und soweit ein vertragwidriges Verhalten 
des Lieferanten zu Ansprüchen gegen-
über Kritzner führt, hat der Lieferant Kritz-
ner von diesen Ansprüchen freizustellen. 
 

14.2. Die Übertragung von Rechten und 
Pflichten aus diesem Vertrag, einschließ-
lich von Forderungen durch den Lieferan-
ten an Dritte bedarf der vorherigen schrift- 

lichen Zustimmung durch Kritzner. Hier-
unter fällt auch die Erfüllung der von dem 
Lieferanten geschuldeten Hauptleistung 
durch Dritte (Subunternehmer). 
 

14.3. Der Lieferant ist nur berechtigt, mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen aufzurechnen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Lieferanten 
wegen Forderungen ist ausgeschlossen, 
es sei denn, das Zurückbehaltungs-   
recht beruht auf demselben Vertragsver-
hältnis. 
 

14.4. Das Betreten und Befahren von 
Grundstücken von Kritzner ist rechtzeitig 
anzumelden. Den Anweisungen des   
Personals von Kritzner ist Folge zu leisten 
und die Vorschriften der StVO sind      
einzuhalten. Kritzner und ihre Mitarbeiter 
haften – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– nur für grobe Fahrlässigkeit und Vor-
satz, bei Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit auch für einfache Fahr-
lässigkeit. 
 

14.5. Auf den diesen AGB zu Grunde 
liegenden Vertrag ist ausschließlich das 
Recht   der   Bundesrepublik  Deutsch-
land – unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtes – anzuwenden. Der Ge-
richtsstand ist, soweit der Lieferant keine 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, der Sitz von Kritzner. Un-
geachtet dieser Gerichts-
standsvereinbarung kann Kritzner ihre 
Rechte gegenüber dem Lieferanten auch 
vor jedem anderen Gericht, das nach  
anwendbarem Recht zuständig ist,       
geltend machen. Die Vertragssprache ist 
deutsch. 
 

14.6. Änderungen und Ergänzungen des 
diesen  AGB  zu  Grunde  liegenden Ver- 

trages sowie dieser AGB selbst bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Schriftformklausel. 
 

14.7. Der Lieferant wird nach den Be-
stimmungen der Datenschutzgrundver-
ordnung darauf hingewiesen, dass seine 
Daten für die Abwicklung der geschäftli-
chen Beziehungen mit Hilfe der EDV ge-
speichert und bearbeitet werden. 
 

14.8.  Sollten einzelnen Bestimmungen 
unwirksam sein oder werden, bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung gilt vielmehr diejenige wirk-
same Bestimmung als von Anfang an 
vereinbart, die nach ihrem Sinn und 
Zweck und ihrem Rechtsgehalt der un-
wirksamen Bestimmung entspricht oder 
ihr nahe kommt. 
 

Im Falle von Lücken gilt diejenige Be-
stimmung als von Anfang an vereinbart, 
die dem entspricht, was die Vertrags-
partner nach Sinn und Zweck dieser AGB 
vernünftigerweise vereinbart hätte, hätten 
sie diese Lücke bedacht. 
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